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erklärten Sachen . Die Verſicherung derartiger Gegenſtände

bei anderen Verſicherungsgeſellſchaften iſt dagegen geſtattet .

III .

Von der Abſchätzung des Feuer ſchadens und von

der Entſchädigungsfeſtſetzung .
i

8. 34 .

Wenn ein Gebäude durch Brand oder durch Löſchmaßregeln

völlig zerſtört , oder ſo ſehr beſchädigt iſt , daß es nicht mehr repa⸗

rirt werden kann , ſo beſteht die zu leiſtende Entſchädigung in der

Feuerverſichernngsbuch eingetragenen Verſicherungs⸗
Abzug des die Koſten des Abbruchs und Aufräu⸗

mens überſteigenden Werths der etwa übrig gebliebenen Bau⸗

materialien , inſoweit dieſe nicht ſchon ( §. 32 . Nro . 4. . ) von

der Verſicherung ausgeſchloſſen ſind .

§. 35 .

Bei theilweiſen Beſchädigungen verhält ſich der zu leiſtende

Entſchädigungsbetrag zur ganzen Verſicherungsſumme ſo , wie

die zur Wiederherſtellung des abgebranuten Theils erforderlichen

Koſten ſich zu dem Koſtenaufwande verhalten , welcher nothwen⸗

dig wäre , um das ganze Gebäude in feiner bisherigen Einrich⸗

tung , ſo weit ſie verſicherbar iſt , von Grund aus neu aufzuführen .

Dieſes Verhältniß iſt durch die Sachverſtändigen zu ermitteln .

§. 36 .

Bei Beſchädigungen unter einem Zwanzigtheildes Gebäude⸗

werths , inſofern ſie die Summe von Ein Hundert Gulden nicht

überſteigen , iſt der erforderliche Reparaturaufwand an Material

und Aibeitslohn abzuſchätzen und zu vergüten .

§ . 37 .

Werden unbewegliche Gegenſtände , welche von der Verſiche⸗

rung ausgeſchloſſen ſind , z. B. Hof⸗ und Garteneinfaſſungen ,
bei einem Brande in Folge der zur Löſchung des Feuers oder⸗

zur Beſchränkung des Feuerſchadens getroffenen Anſtalten nie⸗

dergeriſſen oder beſchädigt , ſo ſteht den Eigenthümern auf den

Grund vorgegangener Schätzung gleichfalls ein Anſpruch auf

Entſchädigung zu , und zwar zur einen Hälfte an die Verſiche⸗

und zur audern Hälfte an die betreffende Gemein⸗
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§. 38 .

Wird ein neues vollendetes , oder noch im Bau benrifenes
Gebäude, welches an die Stelle eines alten verſicherten Gebäu⸗

des tritt , durch Feuer oder Feuerlöſchmaßregeln zerſtört oder

beſchädigt , bevor daſſelbe von Neuem zur Verſicherung angemel⸗
det ifte ſo erſetzt die Anſtalt den Schaden höchſtens bis zu dem

Betrag der Verſicherungsſumme des alten Gebäudes .

Iſt das alte Gebäude zu einer geringern Summe , als zu
dem ermittelten Werth des neuen verſichert geweſen , fo wird

auch bei theilweiſer Beſchädigung der ermittelte Schaden nur

nach dem Verhaͤllniß erſetzt , in welchem die Verſicherungsſumme
zu dem Werth des neuen Gebäudes ſteht . Iſt das alte Ge -

bäude dagegen zu einer höhern Summe als dem ermittelten

Werth des neuen verſichert geweſen , ſo muß die Verſicherungs⸗
ſumme in demſelben Verhältniß herabgeſetzt werden , in welchem

die a epla eingetreten iſt , und der Beſchädigte
hat nur den Betrag des herabgeſetzten Werths , beziehungsweiſe
bei theilweiſen Beſchädigungen die nach der Größe des Schadens
hievon berechnete Quote , anzuſprechen .

Kann der Werth eines ſolchen Gebäudes , welchen daſſelbe
unmittelbar vor dem Brande hatte , durch Sachverſtändige allein

nicht mehr ermittelt werden , ſo iſt derſelbe durch Einvernahme

von Zeugen und Erhebung anderer Nachrichten und Hülfsmittel
zu vervollſtändigen , und es hat der Verſicherte denſelben erfor⸗
derlichen Falls durch eine von ihm und dem beim Baue verwen⸗

deten Werkmeiſter zu beſchwörende Baurechnung zu beweiſen .

§. 39 .

Hat ein Theilnehmer der Feuerverſicherungs⸗
anftalt bereits Materialien zum Wiederaufbau angefhafft , und

dieſe gehen durch einen Brand oder durch Feuerlöſchmaßregeln
ganz oder theilweiſe verloren , ſo iſt demfelben auf beigebrachte
Beſcheinigung über den Werth des Verluſtes gleichfalls eine ,
mit der bisherigen Verſicherung im Verhältniß ſtehende , Bergi-tung aug Der. Anſtalt zu entrichten .

§.40 .

Ereignet ſich ein Brandſchaden an einem von Grund aus

neu aufgeführten beitrittspflichtigen Gebäude , es mag an die

Stelle eines alten früher verſicherten erbaut worden ſeyn oder

nicht, nach geſchehener Anmeldung zur Verſicherung , aber bevor
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die verlangte alsbaldige Abſchätzung und Aufnahme in die

Feuerverſicherung erfolgt iſt , ſo hat der Beſchädigte einen An⸗

ſpruch auf volle Entſchädigung , und es iſt der Werth Des bez

ſchädigten oder zerſtörten Gebäudes nach den Beſtimmungen

des §. 38 ( am Ende ) zu ermitteln .

In dieſem Fall iſt der Beitrag zur Feuerverſicherung nach⸗

träglich von dem ermittelten Werth des Gebäudes zu berechnen ,

und für das ganze laufende Jahr , in welchem Der Brandſchaden

ſich ereignet hat , zu erheben , :

§. 41 .

Die Bezirksämter ſind angewieſen , in der Regel ſogleich und

längſtens binnen drei Tagen nach Anzeige eines Brandfalls eine

Beſichtigung der Brandſtätte vorzunehmen , und den Schaden

durch die im §. 24 beſtimmte Abſchätzungscommiſſion in ihrer

Gegenwart und unter ihrer Leitung abſchätzen zu laſſen , entſte⸗

hende Zwelfel über den Beſtand der beſchädigten Objecte durch

Erhebung geeigneter Beweismittel zu erledigen , den Beſchädigten

über das Ergebniß zu vernehmen , und nach geſchloſſenen Ver⸗

handlungen das Reſultat der Schadensabſchätzung ſowohl dem

Beſchädigten , als dem Verwaltungsrath gegen Beſcheinigung

zu eröffnen .
§. 42.

Dem Beſchädigten , ſowie dem Verwaltungsrath der Feuer⸗

verſicherungsanſtalt ſteht ein Recht auf Reviſion der Schadens⸗

abſchätzung zu . Das Reviſionsgeſuch iſt binnen unerſtrecklicher

Friſt von acht Tagen bei dem Bezirksamt vorzutragen , welches

den Staatsbaumeiſter und zwei weitere beeidigte Sachverſtän⸗

dige mit Reviſion der Abſchätzung des Schadens auf der Brand⸗

ſtätte beauftragt . Bei Meinungsverſchiedenheiten der Schätzer

über die Größe der Summen kommen
die Vorſchriften des §. 551

der Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten in An⸗

wendung .
§. 43 .

Vor geſchehener Beſichtigung , Taration oder Reviſion darf

an der Brandſtätte keine Veränderung vorgenommen werden .

Durch eigenmächtige Veränderung nach vollzogener Taxation

geht dem Beſchädigten das Recht auf Reviſion derſelben verloren .

È §. 44.
Die Bezirksämter haben bei der im § 41 , aufgetragenen
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Verhandlung zugleich von Amtswegen über die Entſtehungs⸗urſache des Feuers , deſſen Ausbreitung und LöſchungpolizeilicheUnterſuchung zu pflegen , und die geſchloſſenen Acten dem Ver⸗waltungsrath der Feuerverſicherungsanſtalt einzuſenden , es ſeydenn , daß ſich der Verdacht einer abſichtlichen Brandſtiftunggegen beſtimmte Perſonen herausſtellt, welchen Falls die gericht⸗liche Unterſuchung vorerſt einzuleiten iſt .
§. 45 .

Wenn der Verwaltungsrath gegen das Ergebniß der Ab —ſchätzung und die Leitung der polizeilichen Unterſuchungnichts zu erinnern findet ;ſo übergibt er die Akten der Kreis⸗
regierung . Dieſe beſtimmt, vorbehaltlich des Rekurſes an UnſerMiniſterium des Innern , über die Größe der Brandentſchädi⸗gung , und zwar , inſoweit die Entſtehung des Feuers auf einemVerbrechen des Beſchädigten beruht ( 8 . ) , mit Beachtungdes ergangenen richterlichen Straferkenntniſſes.

Richterliches Verfahren und Erkenntniß über die Größe derBrandentſchädigung findet gegenüber der Anſtalt nicht Statt .

§. 46 .

Wenn das Feuer durch dritte Perſonen abſichtlich veranlaßtworden iſt , ſo bleibt der Feuerverſicherungsanſtalt nach voraus⸗
gegangener Entſchädigungsleiſtungvon ihrer Seite, der Regreßgegen jene vorbehalten ebenſo , wenn bei dem Löſchen abſichtlichwiderrechtliche Zerſtörungen oder Beſchädigungen Statt gefun⸗den haben . MERA:

§. 47 .

Die Koſten der polizeilichen Unterſuchung der Brandfälleträgt die Staatskaſſe . i
Die Koſten der Abſchätzung des Feuerſchadens trägt die

Feuerverſicherungsanſtalt, beziehungsweiſe bei eintretender Tar⸗reviſion der unterliegende Theil .

IV .
Von der Aus zahlung unb, Verwendung der Ent⸗

ſchädigungsgelder .
§. 48 .

Die Auszahlung der Brandentſchädigungsgelder erfolgt inder Regel in zwei gleichen Theilen , zur einen Hälfte , wenn derBeſchädigte durch Zeugniß des Gemeinderaths nachgewieſen
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